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Kinder seit Ueberstehen einer Jnfektionskrank-

heit, sei es Diphtherie, Masern, Scharlach,

Keuchhusten oder ähnliches, nicht mehr so

gesund sind wie früher. Besonders bei Kin-
dem ist dies oft ein Hinweis darauf, daß

während der Rekonvaleszenz irgendwo im

Körper eine Infektion mit Tuberkulose statt-

gefunden hat, deren Sitz zunächst verborgen
bleiben kann.

(Fortsetzung folgt.)

internationaler iWtiilkkongretz in Park.
Die Direktion des schweizerischen Roten Kreuzes ließ sich am internationalen Syphilis-

kongreß in Paris, welcher im Dezember stattfand, vertreten durch die Herren Prof. Dr.
Silberschmid in Zürich, Dr. Chable, Neuenburg, Dr. Dubois, Genf. Diese Herren waren

gleichzeitig die Vertreter der Schweizerischen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts-

krankheiten.

Vergabung Zugunsten 6ss lctuosksrMsn Zaniarltsrbunà.
Durch Vermittlung der „N. Z. Z." ist uns eine Zuwendung von Fr. 1000. — des

Herrn E. I. in B. aus der Erbschaft I. G. in B. zugekommen, die im Einverständnis mit
dem Spender dem Kapitalstock der Stiftung „Arbeit" zugewiesen wird, um so dauernd der

Förderung der häuslichen Krankenpflege zu dienen.

Wir verdanken diese Zuwendung auch an dieser Stelle bestens.

Ölten, den 2. Januar 1922. Schweizerischer Samariterbund,
Der Verbandssekretär: A. Raub er.

lur Mtil 6es kotkreui-Mieickens als Zckutzisicken à ZanitSls-
psrlonak an 6er Senksr-tionksren? à Aabrss 1863.

In einer interessanten Zusammenstellung
von Dokumenten, und an Hand einer reich-
haltigen Literatur sucht Herr Moritz Dunant,
Neffe von Henri Dunant, in einem längeren
Artikel, erschienen in der Nr. 1 des « Oà-
kouxo sulssv »*), nachzuweisen, wieso die

Genferkonferenz vom Jahre 1863 das Rote
Kreuz im weißen Feld zum Schutzzeichen
des Sanitätspersonals gewählt hat. Wir ent-

nehmen dem Artikel, daß eigentümlicherweise
kein offizielles Dokument der damaligen Ver-
Handlungen den Namen desjenigen enthält,

Ooix-kouAe suisse, IZsvus lueusuelis Zes

samaritains suisses, soins clos malacles st lr^iène
populaire. ?udlis par le comité central cls la
L!roix-kouge.

welcher den Vorschlag machte, dieses Abzeichen

zu wählen. Dies läßt Moritz Dunant ver-

muten, daß die Annahme dieses Wahrzeichens

Wohl die Frucht gemeinsamer Arbeit von
Henri Dunant, Dr. Appia und General Dufour
war.

An der Konferenz selbst hatte sich die

Diskussion hauptsächlich darum bewegt, ob

ein gleichbedeutendes (iclsutigue) oder ein ein-

heitliches (unikorius) Zeichen gewählt werden

solle, nachdem eine einheitliche Uniformierung
des Sanitätspersonals abgelehnt worden war.
Dr. Appia, Genf, machte den Vorschlag, es

sei eine weiße Armbinde zu wählen, worauf
dann nach weiterer Diskussion beschlossen

wurde (wie Henri Dunant in seinen Memoiren
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